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terbreitet dem Ministerrat Stellung
nahmen zu volkswirtschaftlichen 
Grundproblemen, die ihm vom den 
Ministern und Leitern anderer zen
traler Staatsorgane zur Entscheidung 
vorgelegt werden. Sie ist für die 
ständige Vervollkommnung der Pla
nung der Volkswirtschaft einschließ
lich der Erarbeitung und Herausgabe 
der Planmethodik sowie für die Ge
währleistung des dazu erforderlichen 
wissenschaftlichen Vorlaufes verant
wortlich. Die S. P. führt prognosti
sche Untersudiungen zu Grundfragen 
der Entwicklung des volkswirtschaft
lichen Reproduktionsprozesses durch. 
Sie ist für die ständige Kontrolle 
und Analyse der Entwicklung der 
Volkswirtschaft, insbesondere hin
sichtlich der in den Plänen festgeleg
ten Proportionen, Aufgaben und 
Ziele, verantwortlich. Der Vor
sitzende leitet die S. P. nach dem 
Prinzip der -> Einzelleitung und 
gewährleistet, daß die Grundfragen 
seines Verantwortungsbereiches im 
Kollektiv beraten werden. Zur 
Durchführung der Aufgaben der S. P. 
sind der Vorsitzende, die Staats
sekretäre und die Stellvertreter des 
Vorsitzenden der S. P. berechtigt, von 
Staatsorganen, wirtschaftslei tenden 
Organen und wissenschaftlichen Ein
richtungen im Rahmen des; Verant
wortungsbereiches dieser Organe und 
Einrichtungen Analysen und Informa
tionen anzufordern, soweit diese der 
S. P. nicht durch die Rechnungs
führung und Statistik zugänglich sind. 
Der Vorsitzende der S. P. vertritt 
diese im Rechtsverkehr und erläßt 
im Rahmen seines Verantwortungs
bereiches Anordnungen, Durchfüh
rungsbestimmungen und Richtlinien. 
Die S. P. ist juristische Perse n und 
Haushaltsorganisation.

Staatliches Amt: zentrales Staats
organ, das grundsätzlich dem -> 
Ministerrat der DDR unterstellt ist 
(z. B. Amt für Erfindungs- und 
Patentwesen, Amt für Jugend Fragen, 
Amt für Standardisierung, Meß

wesen und Warenprüfung). Den 
S. Ä. obliegt es, im Aufträge des 
Ministerrates gesetzlich genau ab
gegrenzte Aufgaben der staatlichen 
Leitung und Planung eigenverant
wortlich zu lösen. In ihrer Tätig
keit überwiegen Querschnittsaufga
ben, die in verschiedene Bereiche 
hineinragen. Die S. Ä. werden vor 
allem koordinierend wirksam und 
üben bestimmte Kontrollfunktionen 
aus. Die Bildung des S. A. erfolgt 
durch den Ministerrat. Seine Stel
lung, Aufgaben, Rechte und Pflich
ten werden in einem Statut ge
regelt. Der Leiter des S. A. ist 
dem Ministerrat und dem Vorsitzen
den des Ministerrates für seine 
Tätigkeit verantwortlich und rechen
schaftspflichtig. Er leitet das S. A. 
nach dem Prinzip der —> Einzellei
tung bei kollektiver Beratung. Dem 
Leiter kann durch Rechtsvorschriften 
die Befugnis zum Erlaß von Anord
nungen und Durchführungsbestim
mungen übertragen werden. Darüber 
hinaus wird die Bezeichnung „Amt“ 
auch für —> Fachorgane der örtlichen 
Staatsorgane verwandt.

Staatliches Notariat: Organ der 
Rechtspflege auf Kreisebene. Die 
Tätigkeit des S. N. ist für bestimmte 
Formen der Teilnahme von natür
lichen und juristischen Personen am 
Rechtsverkehr in Vermögensangele
genheiten unentbehrlich, da nur durch 
seine Mitwirkung bestimmte Rechts
folgen eintreten. Die Spezifik besteht 
hierbei in dem erkennbar streitvor
beugenden Charakter der notariellen 
Tätigkeit. Das S. N. ist zuständig 
für Beurkundungen und Beglaubi
gungen, für Nachlaßsachen, insbe
sondere für Testamentssachen und 
Feststellung von Erbrechten sowie 
zur Sicherung von Nachlässen, für 
Vormundschafts- und Pflegschafts
sachen im Interesse volljähriger Per
sonen, für Geldhinterlegungen und 
Verwahrungen von Wertsachen sowie 
für die Behandlung von Austritts
erklärungen aus Religionsgemein-
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